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Zwei Brandstiftungen 
Stolzenau, Lk. Nienburg (Nds). Zweimal hat es am 
vergangenen Wochenende im Zuständigkeitsbe-
reich des Polizeikommissariates Stolzenau ge-
brannt, beide Male geht die Polizei von fahrläs-
siger oder vorsätzlicher Brandstiftung aus. Am 
Sonntag, kurz nach Mitternacht, wurden Polizei 
und Rettungskräfte für einen Brandausbruch in 
Warmsen an der Kreuzkruger Straße alarmiert. 
Die Einbruchmeldeanlage hatte ausgelöst. Das 
Feuer brach in zwei Müllcontainern aus, die auf 
der rückwärtigen Seite des Wohn - und Geschäfts-
hauses standen. Innerhalb kürzester Zeit breitete 
sich das Feuer aus und griff auf den Dachstuhl 
des Hauses über. 

Mit 170 feuerwehrleuten, der drehleiter aus liebe-
nau und unterstützung durch die feuerwehr lahde 
wurde der Brand bekämpft, die kreisstraße 19 wäh-
rend der Arbeiten gesperrt. nach einer Stunde galt 
das feuer unter kontrolle und der Brand als gelöscht. 
der gesamte dachstuhl wurde zerstört, das gebäu-
de ist nicht mehr bewohnbar. 

Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. 

Uchte, Lk. Nienburg (Nds). Gegen 04:10 h lief ein 
zweiter Feueralarm auf, dieses Mal von der Ober-
schule in Uchte, Hannoversche Straße. 

Auch hier wurde fahrlässig oder vorsätzlich der inhalt 
eines Müllcontainers in Brand gesetzt. das feuer 
griff auf das Gebäude über und zerstörte die Fens-
terfront der Schulküche. 

durch das schnelle eingreifen der feuerwehr konnte 
ein größerer Schaden an dem Schulgebäude verhin-
dert werden, sodass der eigentliche unterrichtsbe-
trieb vermutlich wenig beeinträchtigt wird. Über den 
umfang der Beschädigungen und der Schadenshö-
he können noch keine Angaben gemacht werden. 

da nicht auszuschließen ist, dass die Brände vor-
sätzlich gelegt wurden, bittet die polizei darum, mög-
liche Beobachtungen in warmsen und uchte der 
dienststelle in Stolzenau unter tel.: 05761 / 920160 
mitzuteilen.

text: polizeiinspektion nienburg/Schaumburg

Strafgesetzbuch

    Besonderer teil (§§ 80 - 358)    
   28. Abschnitt - gemeingefährliche Straftaten  
     (§§ 306 - 323c)    

§ 306
Brandstiftung

(1) wer fremde

1. gebäude oder hütten,
2. Betriebsstätten oder technische 
 einrichtungen, namentlich Maschinen,
3. warenlager oder -vorräte,
4. kraftfahrzeuge, Schienen-, luft- oder 
 wasserfahrzeuge,
5. wälder, heiden oder Moore oder
6. land-, ernährungs- oder forstwirtschaftliche 
 Anlagen oder erzeugnisse
 in Brand setzt oder durch eine Brandle-
gung  
 ganz oder teilweise zerstört, wird mit frei-
 heitsstrafe von einem jahr bis zu zehn 
 jahren bestraft.

(2)  in minder schweren fällen ist die Strafe 
 freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu  
  fünf jahren.

Weitere gesetzliche 
Paragraphen zum Thema 

Brandstiftung:

§ 306  Brandstiftung
§ 306a Schwere Brandstiftung
§ 306b Besonders schwere Brandstiftung
§ 306c Brandstiftung mit todesfolge
§ 306d fahrlässige Brandstiftung
§ 306etätige reue
§ 306f herbeiführen einer Brandgefahr
§ 307 herbeiführen einer explosion durch 
 kernenergie
§ 308 Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion
§ 309 Mißbrauch ionisierender Strahlen
§ 310 Vorbereitung eines explosions-
 oder Strahlungsverbrechens
§ 311 freisetzen ionisierender Strahlen


